
 

 

 

 

Ordnung des Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommis sionen 

zur Vergütung von Reisekosten 

beschlossen von der Mitgliederversammlung 

am 27.11.2010 in München. 

 
 
 
 

1. Anspruch auf Reisekostenvergütung 
 

Anspruch auf Reisekostenvergütung haben Personen, die aufgrund ihrer Aufga-

be im Vorstand oder in Arbeitsgruppen des Arbeitskreises tätig werden.  

 

Das Gleiche gilt für Referenten der Tagungen und Arbeitsgruppensitzungen des 

Arbeitskreises sowie für Gäste, die vom Vorstand oder mit Genehmigung des 

Vorstands eingeladen werden. 

 

2. Antragstellung 
 

Die Erstattung von Reisekosten ist schriftlich, unter Beifügung von Belegen, beim 

Vorsitzenden zu beantragen. Der Anspruch auf Reisekostenvergütung erlischt, 

sofern nicht innerhalb von 6 Monaten nach Ende der Reise die Vergütung bean-

tragt wird. 

 
 

3. Art und Höhe erstattungsfähiger Aufwendungen 
 
Die Art und Höhe erstattungsfähiger Aufwendungen richtet sich nach den jeweils 

gültigen Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes. 

 

 
 

 


